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Vergabekammer Südbayern zur Berücksichtigung fremder Referenzen

Eignungsverleiher als Unterauftragnehmer?
Eine  Vergabestelle  hat  Projektsteue-
rungsleistungen  für  den  Neubau  des
Zentrums für inte-grierte und translatio-
nale Forschung eines Universitätsklini-
kums europaweit nach der VgV ausge-
schrieben. Zum Nachweis der Eignung
war  unter  anderem  die  Angabe  von
geeigneten Referenzen gefordert gewe-
sen. Einer der Bewerber hat nur Refe-
renzen  seiner  Schwesterunternehmen
vorgelegt, keine im eigenen Unterneh-
men erbrachten Referenzen.
Die  Vergabekammer  Südbayern
(Beschluss  vom  25.  Februar  2021  –
3194.Z3-3_01-20-47) stellte hierzu fest,
dass  es  sehr  fraglich  sei,  ob  sich  der
Bewerber auf die vorgelegten Referen-
zen berufen kann. Denn selbst wenn es
sich  –  wie  hier  –  um konzernverbun-
dene  Schwesterunternehmen  handelt,
sind diese als andere Unternehmen nach
§ 47 Abs.  1  VgV anzusehen.  Deshalb
müssen  die  Voraussetzungen  für  die
Eignungsleihe vorliegen, insbesondere
sei hier sehr zweifelhaft, ob die Anfor-
derungen des § 47 Abs. 1 Satz 3 VgV
erfüllt sind. Nach dessen Wortlaut kön-
nen Wirtschaftsteilnehmer in Bezug auf
die Kriterien für Ausbildungsnachweise
und Bescheinigungen über die berufli-
che Befähigung oder für die einschlä-

gige berufliche Erfahrung die Kapazitä-
ten  anderer  Unternehmen nur  dann in
Anspruch  nehmen,  wenn  diese  die
Arbeiten ausführen beziehungsweise die
Dienstleistungen erbringen, für die diese
Kapazitäten benötigt werden. Die beruf-
liche  Erfahrung  wiederum kann  nach
der  EU-Vergaberichtlinie  vor  allem
durch geeignete Referenzen aus früher
ausgeführten Aufträgen nachgewiesen
werden. Zwar verweist § 47 Abs. 1 Satz
3 VgV für  die  berufliche Erfahrung –
anders  als  für  die  Ausbildungsnach-
weise  und  Bescheinigungen  über  die
berufliche Befähigung, bei denen aus-
drücklich  auf  §  46  Abs.  3  Nr.  6  VgV
verwiesen wird – nicht ausdrücklich auf
§ 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV, in dem die Refe-
renzen genannt sind.
Dennoch ist davon auszugehen, dass bei
der  Eignungsleihe  in  Bezug  auf  die
Referenzen  die  eignungsverleihenden
Unternehmen  die  jeweilige  Leistung
erbringen müssen, für die diese Kapazi-
täten benötigt werden. Nach Ansicht der
Münchner  Vergabekammer  sei  zwar
ungeklärt, in welchem Umfang die eig-
nungsverleihenden  Unternehmen  bei
Projektsteuerungsleistungen in die Lei-
stungserbringung  einzubinden  seien,
weil sich ein Unternehmen im Wege der

Eignungsleihe nur schwer neue berück-
sichtigungsfähige Referenzen erarbei-
ten könne, wenn die eignungsverleihen-
den  Unternehmen  auch  die  gesamten
Projektsteuerungsleistungen erbringen
müssten.  Allerdings  ist  –  auch  nach
Ansicht des Verfassers – nicht zu ver-
kennen, dass die Vorschriften des § 47
Abs.  1  Satz  3  VgV und  insbesondere
auch  §  47  Abs.  5  VgV  vom  europäi-
schen  Richtliniengeber  gewollte  ein-
schränkende Voraussetzungen für eine
Eignungsleihe  darstellen.  Anders  als
nach der vor der letzten Vergaberechts-
reform 2016 geltenden Rechtslage soll
eine  Eignungsleihe  auch  im  Hinblick
auf  die  berufliche  Erfahrung  gerade
nicht  immer dann möglich sein,  wenn
ein  Unternehmen nur  nachweist,  dass
ihm die Kapazitäten des eignungsverlei-
henden Unternehmens „irgendwie“ zur
Verfügung stehen. Vielmehr muss das
jeweils eignungsverleihende Unterneh-
men die  entsprechende Leistung auch
als  Unterauftragnehmer  tatsächlich
erbringen.  >  holger  schröder
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